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betrag zu haften , in ſo fern er nicht überzeugend darthun kann , daß er die ihm obliegende Sorg -

falt zur Erhaltung des Gegenſtandes angewendet hat .

S. 140 .

Nach Vornahme des Sturzes der Geräthſchaften und Erhebung der nach §. 107 erforderlichen

Beurkundungen iſt das Inventar rubrikenweiſe nach dem Geldbetrage oder Werthanſchlage abzu⸗

ſchließen und mit dem unter Umſtänden aufzunehmenden beſonderen Sturzprotokoll der

Abhörbehörde zur Prüfung vorzulegen .

Zehnter Abſchnitt .

Rechnungsvorlage und Rechnungsabhör .

g. 144 .

Die Reinſchrift der Rechnung ( §. 84) und zwar ſowohl von der Geld⸗ als von

der Naturalrechnung iſt ſammt den Rechnungsbeilagen und dem Geld⸗ beziehungsweiſe Naturalien⸗

tagebuch ſpäteſtens am 1. April des der Rechnungsperiode folgenden Jahres der Stiftungs⸗

kommiſſion zum Vollzug der Vorſchrift des §. 60 der Verwaltungsinſtruk⸗
tion zu übergeben .

§. 112 .

Wegen Verzögerung der Rechnungsvorlage können ſowohl von der Stiftungs⸗

kommiſſion als von dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe Geldſtrafen gegen den Rechner , vor⸗

behaltlich der Rekursbeſchwerde erkannt werden .

Die Beſchwerden gegen Strafverfügungen der Stiftungskommiſſion werden vom Katholiſchen

Oberſtiftungsrathe , und ſolche gegen Straferkenntniſſe der letzteren Behörde vom Erzbiſchöflichen

Ordinariate verbeſchieden .
Geldſtrafen , welche die Stiftungskommiſſion ausſpricht , ſind gleichzeitig dem betref⸗

fenden Fonde in Einnahme zu überweiſen und im Notabilienbuch vorzu⸗

merken .
§. 113ò

Der Katholiſche Oberſtiftungsrath wird wegen verzögerter Rechnungsvorlage unter Umſtän⸗

den einen Rechnungsſtellkommiſſär auf Koſten des ſäumigen Rechners a b⸗

ſenden , welcher an der rückſtändigen Rechnung ſo lange fortarbeitet , bis ſie gänzlich voll⸗

æ.
endet ift .

§. 114 .

Iſt die Erſtreckung der Friſt zur Rechnungseinſendung nothwendig , ſo ſoll jedesmal

vor Ablauf des Vorlagetermines unter überzeugender Nachweiſung der obwaltenden

Hinderniſſe um Friſtverlängerung nachgeſucht werden .

4 .
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§. 115 .

Erhält ein Rechner die gur Stellung ſeiner Rechnung erforderlichen Urkunden (Dekreturenu. dgl. ) von der Stiftungskommiſſion — vorausgegangener Erinnerungen unge⸗achtet —nicht zu der Zeit , wo er ihrer nothwendig bedarf , ſo hat er dem KatholiſchenOberſtiftungsrathe hierwegen berichtliche Anzeige zu machen .

§. 1146.

Sämmtliche Rechnungen werden durch die Reviſionsbeamten des Katholiſchen Oberſtiftungs⸗raihes geprüft .
Den Rechnungs - und Abhörbeſcheid ertheilt dieſſeitige Behörde .

8. 117 .

Die Oberabhör ( Superreviſion ) der bei dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe ge —prüften Rechnungen wird , ſo weit ſie zweckmäßig erſcheint , von dem Erzbiſchöflichen Ordinariate
geübt , oder auf den Antrag dieſer Behörde von der Großherzoglichen Oberrechnungskammerbeſorgt .( 9. 15 der Verordnung vom 20 . November 1861 , Regierungsblatt Seite 468. )

§. 118 .

Jeder unmittelbare Verkehr zwiſchen den Reviſionsbeamten und den
Stiftungsrechnern über das Abhörgeſchäft iſt verboten .

§. 119 .

Die Abhörbemerkungen werden von der Rechnungsreviſion dem Katholiſchen Ober⸗
ſtiftungsrathe vorgelegt , und von dieſer Behörde der Stiftungskommiſſion mit dem Auftrage zuge —ſtellt , die Bemerkungen gemeinſchaftlich mit dem Rechner in einem hierüber aufzuneh⸗menden beſonderen Protokoll zu beantworten .

Zu dieſer Beantwortung wird von der Abhörbehörde ein Termin geſetzt , welcher nach der
Menge und Wichtigkeit der Reviſionserinnerungen zu bemeſſen iſt .

8. 120 .

Kömmt die Notatenbeantwortu ug innerhalb ber hiezu bewilligten Friſt bei dem Ka⸗
tholiſchen Oberſtiftungsrathe nicht ein , und wird auch keine Terminverlängerung erwirkt , ſo hatje nach der Urſache der Verzögerung entweder die Stiftungskommiſſion oder der Verrechner eine
Geldſtrafe zu gewärtigen .

F. 12t .

Wenn die Notaten , welche einzeln der Reihenfolge nach gu beantworten find , oberfläch —lich und u nvollſtändig beantwortet werden , ſo wird die Abhörbehörde je nach Um⸗
ſtänden entweder auf Koſten des ſäumigen Rechners oder der Stiftungskommiſſion einen Kom —⸗miſſär entſenden , welcher die Notatenbeantwortung zu Protokoll nimmt .
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S. 122 .

Alle katholiſch kirchlichen Stiftungsrechnungen ſollen innerhalb 18 Monaten — vom

Ende der Rechnungsperiode an gerechnet — abgehört und verbeſchieden ſein .

S. 123 .

Findet ſich der Rechner oder die Stiftungskommiſſion durch den Rechnungsbeſcheid oder

wegen der gegen ſie erkannten Ordnungsſtrafe beſchwert , ſo kann bei dem Erzbiſchöflichen Or⸗

dinariate Beſchwerde erhoben werden .

S. 124 .

Ergeben ſich bei der Oberabhör einer Rechnung (§. 117 ) noch an irgend Jeman⸗

den Anſprüche , welche bei der erſtmaligen Rechnungsprüfung nicht erhoben worden ſind , ſo

wird nach Vernehmung des oder der Betheiligten nachträglich ein Beſcheid gegeben , welcher Die

gleiche Geltung Hat, wie der anfängliche Abhörbeſcheid .

§. 125 .

Der Rechnungsbeſcheid iſt ſogleich nach Empfang deſſelben zu vollziehen und in

Urſchrift als einer der erſten Belege der nächſtfolgenden Rechnung anzuſchließen .

Der Vollzug iſt bei jedem Paragraphen unter Anführung der einſchlägigen Seite

des Tagebuches und des Hauptbuches oder der Rechnung am Rande des Beſch eides oder in

einer beſonderen Beilage zu demſelben nachzuweiſen .

In den Fällen , wenn ein Rechner vom Dienſt abgekommen oder mit Tod abge⸗

gangen iſt , hat die Stiftungskommiſſion für denſelben oder deſſen Hinterbliebene eine beglau⸗

bigte Abſchrift des Rechnungsbeſcheides fertigen und gegen Beſcheinigung zuſtellen zu laſſen.

Elfter Abſchnitt
Von der Dienſtübergabe bei den Stiftungsverrechnern .

F. 126 .

Die Dienſtübergabe findet ſtatt , wenn in der Perſon des verantwortlichen Rechners

entweder :

a. durch Tod oder Entlaſſung oder freiwillige Niederlegung des Geſchäftes eine bleibende ,

oder aber

b. durch Beſtellung eines Dienſtverweſers in Fällen von Krankheit oder aus ſonſtigen Gründen

eine zeitweiſe Aenderung eintritt .
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